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Es hat keinen Sinn, wie dies von gewisser Seite
getan wird, die Hausbockgefahr zu dramatisieren.
Man muss sich anderseits aber auch darüber klar
sein, dass eine Verbreitung des Hausbockes, sei es
durch Einschleppung durch infiziertes Abbruch-Holz,
sei es als Folge der recht erheblichen Flugfähigkeit
des Hausbockkäfers, eben doch jederzeit möglich ist.
Für das betroffene Haus stellt aber aktiver
Hausbockbefall auf jeden Fall eine Entwertung dar, die
bis zu Unverkäuflichkeit gehen kann, und bei zu
langem Zuwarten unter Umständen recht kostspielige
Sanierungsmassnahmen erfordert.

Es lohnt sich daher, Dachstühle regelmässig zu
kontrollieren, wobei in erster Linie auf das
Vorhandensein von Ausfluglöchern zu achten ist. Ferner
kann durch Anschlagen mit einem Hammer oder
Ritzen der Balkenoberfläche mit einem spitzen
Gegenstand auf das Vorhandensein von Frassgängen
unter der Oberfläche geprüft werden. In den
zahlreichen modernen Kontaktinsektiziden, wie sie z. B.
in den «Xylophenen» der Firma MAAG in Dielsdorf
zur Verwendung gelangen, verfügen wir heute über
wirksame Waffen zum Schutz des Holzes vor schädlichen

Insekten. Eine vorbeugende Behandlung wird
dabei in jedem Falle bedeutend billiger zu stehen
kommen als die Bekämpfung eines einmal
eingedrungenen Schädlings und bietet bei sachgemässer
Durchführung einen während vielen Jahren andauernden

sicheren Schutz. In Zweifelsfällen empfiehlt
es sich stets, eine kostenlose und unverbindliche
Kontrolle des Holzwerkes durch eine zuverlässige
Holzschutzfirma durchführen zu lassen.
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Wir wissen, dass durch das Erscheinen dieser neuen
Schrift: «Wörterbuch für Sozialarbeiter, bearbeitet
von Walter Rickenbach, herausgegeben von der
Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, Zürich 1952,
188 Seiten. Zu beziehen bei den Buchhandlungen oder
beim Sekretariat der Schweizerischen Gemeinnützigen
Gesellschaft, Brandschenkestrasse 36, Zürich 2», Preis
Fr. 4.—-, ein Wunsch weiter Kreise, die mit der sozialen

Arbeit verknüpft sind, in trefflicher Weise erfüllt.
Wir werden auf das handliche Büchlein zurückkommen

und publizieren in dieser Nummer nur einige
Proben:

Abhörung Alte, bei manchen Armenpflegen heute
noch angewendete Bezeichnung für die in der
individuellen Fürsorge gebräuchliche persönliche
Befragung.

Absehunterricht Unterricht für Schwerhörige und
Taubstumme bzw. Ertaubte, wo sie das Ablesen des
Gesprochenen vom Munde erlernen, HB.

Absterbeordnung Bevölkerungsstatistische Berechnung,
welche angibt, wie 100 000 gleichzeitig
Lebendgeborene im Laufe der Jahre durch den Tod an
Zahl sich vermindern, wenn sie den bei ihrer
Geburt herrschenden Sterblichkeitsverhältnissen in
den einzelnen Lebensaltern ausgesetzt wären, SL.

AHV Eidg. Alters- und Hinterlassenenversicherung,
beruhend auf BV Art. 34quater und BG vom 20.
Dezember 1946, in Kraft seit 1. Januar 1948.
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